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Ich habe nicht gesagt, dass dies keine Arbeitszeit darstellt. Aber zur Lehrerarbeitszeit gehört
eben weit mehr als das reine Unterrichten...dieses macht eben nur knapp die Hälfte der
Gesamtarbeitszeit aus! Insbesondere gehören Aufsichten zur Dienstpflicht von Lehrkräften. Ob
diese nun im Bus auf dem Weg zum Schwimmen oder in der Hofpause abgehalten werden,
macht zunächst keinen Unterschied.

Das sieht nur dann anders aus, wenn die betroffenen Lehrkräfte hierbei nicht bei den anderen
Aufsichten entsprechend entlastet werden. Solange diese aber z.B. zum schwimmen fahren und
die Beaufsichtigung auf dem Weg durchführen und andere Lehrkräfte dafür die Hofpausen
beaufsichtigen, dürfte hier keine anrechnungsfähige Mehrarbeit vorliegen.
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